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Flussgebietseinheit Oder unter folgendem Link eingesehen werden: 

https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/start/umwelt/wasser/gewaesserschutz-und-
entwicklung/bewirtschaftungsplaene-und-massnahmenprogramme/ 
 
Allgemein verfügbare Daten- und Planungsgrundlagen 

Zur Untersetzung dieser Maßnahmenprogramme werden im Land Brandenburg für oberirdische 
Gewässer Gewässerentwicklungskonzepte (GEK) erstellt. Das Plangebiet liegt in dem GEK-Gebiet 
„Finow und Pregnitzfließ (OdU_Finow). Dieses GEK liegt noch nicht vor.  
Wasserkörperspezifische Informationen können dem Kartendienst des Landes entnommen werden.  

www.apw.brandenburg.de (Themen � Wasserrahmenrichtlinie) 
Beigefügt ist in der Anlage der Steckbrief für den Wasserkörper Rohrteichgraben Tempelfelde 
 
Anforderungen an planerische Festlegungen 

Bei den planerischen Festlegungen, die Auswirkungen auf die Erreichung der Bewirtschaftungsziele 
des genannten Wasserkörpers haben können, sind das Verschlechterungsverbot und Zielerreichungs-
gebot nach § 27 WHG zu beachten. Aufgrund des Zielerreichungsgebotes dürfen die planerischen 
Festlegungen auch der Umsetzung künftiger Maßnahmen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele 
nicht entgegenstehen.  
Bezüglich spezifischer Anforderungen, die sich aus dem Verschlechterungsverbot bzw. dem Zielerrei-
chungsgebot für das genannte oberirdische Gewässer ergeben wird, auf die Hinweise unter dem Punkt 
2.2 Gewässerentwicklung verwiesen.  
 
2.2 Hinweise / Forderungen zur Gewässerentwicklung / 

 Hydromorphologie Oberflächengewässer 

(Rechtsgrundlage: siehe insbesondere BbgWG § 126 (3), Satz 3, Punkte 2, 4) 

 
Der Planungsraum grenzt an das EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) berichtspflichtige oberirdische 
Gewässer „Rohrteichgraben Tempelfelde“. Der Wasserkörper weist ein gutes ökologisches Potential 
auf, woraus sich ein Verschlechterungsverbot ergibt. Nach § 87 (1) BbgWG sind bei der Errichtung 
oder Änderung von Anlagen mindestens 10 m Abstand ab Böschungsoberkante einzuhalten und wurde 
im Vorentwurf berücksichtigt.    
Der Vorentwurf sieht im Westen und Norden der südlichen Teilfläche die Festsetzung als „Fläche für 
die Landwirtschaft“ (20 m Breite zur B.-Plangrenze) vor. Bei Fließ-km 2+500 (Baugebiet SO2) quert der 
Rohrteichgraben Tempelfelde diesen Bereich. Gemäß Wasserkörper-Steckbrief sind Maßnahmen zur 
Reduzierung der Nährstoffbeiträge durch Anlage von Gewässerrandstreifen zur Erreichung der 
Umweltziele erforderlich. Darüber hinaus wird mit der Ausweisung eines Gewässerrandstreifens (10 m) 
und dem Erhalt bzw. der Entwicklung einer gewässerbegleitenden naturnahen Bepflanzung / 
Naturverjüngung der Gewässerabschnitt beschattet und die Verkrautung im Gewässerprofil reduziert. 
Hierzu ist insbesondere die Förderung / Etablierung eines Bewuchses in Fließrichtung rechts geeignet.  
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Abb.: Anlage eines Gewässerrandstreifens zu landwirtschaftlichen Fläche bei Fließ-km 2+500 
(Baugebiet SO2) - „Rohrteichgraben Tempelfelde“ (DERW_DEBB6962462_1640) 

 
 
Dieses Dokument wurde am  8. September 2022 durch    schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
 

 




